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Sozialkunde (1) 

Die Ausbildung zum Berufskraftfahrer 

 

 
 Geregelt in der Ausbildungsordnung für Berufskraftfahrer 

 

 Bestehend aus betrieblichen und schulischen Bestandteilen 

 

 Duales System 

 

 Unterliegt dem Berufsbildungsgesetz 

 

Kapitel 1.1 

S. 11 



2 © Springer Fachmedien München GmbH 2 Lernfeld 4  

Motortypen (2) 

Reihenmotor 
 

 

Abb.: Volvo Trucks 
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Gesetzliche Vorschriften (3) 

Grundqualifikation für Lkw/KOM-Fahrer 

kann erlangt werden durch: 
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Ausbildung 

 

Berufskraftfahrer 

 

Fachkraft im Fahrbetrieb 

 

Ausbildungsberuf  

mit vergleichbaren  

Kenntnissen 

Grundqualifikation 

 

Lehrgang nicht  

erforderlich 

 

Fahrerlaubnis muss  

vorhanden sein 

 

7,5 h Prüfung (IHK) 

Beschleunigte 

Grundqualifikation 

 

Lehrgang 140 Stunden 

 

Fahrerlaubnis muss  

nicht vorhanden sein 

 

1,5 h Prüfung (IHK) 

Alle Fahrer unterliegen der Pflicht zur Weiterbildung, es müssen in 5 Jahren 35 

Stunden Weiterbildung absolviert werden. 
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Kupplungen (2) 

Doppelkupplungsgetriebe 
 

 Kommt mittlerweile auch in schweren Lkw zum Einsatz 

 Sie verfügen über zwei Kupplungen 

 Während der Fahrt sind jeweils zwei Gänge eingelegt (der eingelegte Gang und 

der nächsthöhere oder -niedrigere) 

 Der Wechsel zwischen den Zahnradpaarungen findet somit deutlich schneller 

statt 

Abb.: Volvo Trucks 
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Bremssysteme an Kraftfahrzeugen und  

Anhängern (22) 

Aufbau und Funktion von Dauerbremsen  
 

 Bei längeren Bergabfahrten kann eine thermische Überlastung der 

Betriebsbremse erfolgen 

 Entsprechend der gesetzlichen Vorschriften müssen Lkw > 9 t zGM und Busse 

> 5,5 t zGM über eine Dauerbremse verfügen 

 Diese muss unabhängig von der Betriebsbremse wirken 

 Die Mindestverzögerungswerte sind festgelegt 

 Es finden Motorbremsen und/oder Retarder Anwendung 

 Die Dauerbremsen arbeiten verschleißfrei  

 

 

Foto: Ivan Polushkin/fotolia 
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Gesetzliche Vorschriften (6) 

Einstweilige Erlaubnis 
 

 Die Genehmigung wird durch Aushändigung der Genehmigungsurkunde erteilt 

 Zwischen Antragstellung und Prüfung kann eine vorläufige Erlaubnis 

(einstweilige Erlaubnis) erteilt werden 

 Die Einstweilige Erlaubnis ist immer  

mitzuführen 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
Abb.: Frank Lenz 

Gültigkeitsdauer der 

Genehmigungen: 
 

 Einstweilige Erlaubnis: bis zu 6 

Monate 

 Im Linienverkehr mit Omnibussen: 

bis zu 10 Jahre 

 Im Gelegenheitsverkehr mit 

Omnibussen: bis zu 10 Jahre 
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